
 



Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg 

Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 
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Amt Crivitz 
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AZ: 
Datum: 

Herr Bastrop 
0385 588 89 161 
johann.bastrop@afrlwm.mv-regierung.de 
120-506-145/22 
09.11.2022 

L 

nachrichtlich: LK LUP (FD Bauordnung), WM V 71 O 

landesplanerische Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (vB-
Plan) Nr. 4 „Photovoltaikanlage am Kannenberg östlich des Ortes Friedrichsruhe 
Dorf" der Gemeinde Friedrichsruhe 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gern. § 4 Abs. 1 BauGB 
Ihre Schreiben vom: 10.10.2022 (Posteingang : 12. 10.2022) 
Ihr Zeichen: 

Sehr geehrte Frau Priehn, 

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsätzen und Erfordernis-
sen der Raumordnung gemäß Landesplanungsgesetz (LPIG) Mecklenburg-Vorpommern i. 
d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503, 613), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V, S. 166, 181), dem Lan-
desraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, 
dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 
31.08.2011 sowie dem Entwurf des Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung 
des RREP WM (Stand: 26.05.2021) beurteilt. 

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
Zur Bewertung hat der Vorentwurf des o.g. Vorhabens bestehend aus Planzeichnung und 
Begründung (Stand: August 2022) vorgelegen. 

Das Planungsziel besteht in der Errichtung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaik-
anlagen zur Erzeugung von Solarstrom. Zu diesem Zweck soll auf ca. 10,2 ha gemäß § 11 
BauNVO ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaik-
anlage" ausgewiesen werden. Der Vorhabenstandort umfasst im Wesentlichen einen 110 
Meter breiten Streifen westlich der Bahnstrecke Schwerin-Parchim und östlich des Ortsteils 
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Friedrichsruhe Dorf. Die bisher als landwirtschaftliche genutzte Fläche ist bereits durch ei-
nen Wirtschaftsweg verkehrlich erschlossen. Weiterhin sieht die Planung einen gemeinsa-
men Netzanschluss mit weiteren städtebaulichen Entwicklungen im Bereich der Erneuerba-
ren Energien vor. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 12,2 ha. 

Für die Gemeinde Friedrichsruhe besteht kein Flächennutzungsplan. 

Raumordnerische Bewertung 
Gern. den Programmsätzen 5.3 (1) LEP M-V und 6.5 (1) RREP WM soll in allen Teilräumen 
der Anteil erneuerbarer Energien bei der Energieversorgung, u. a. durch Sonnenenergie, 
deutlich zunehmen. Gern. den Programmsätzen 6.5 (1-2) und 6.5 (4) der Teilfortschreibung 
des Kapitels 6.5 Energie RREP WM soll in allen Teilräumen Westmecklenburgs eine dau-
erhaft verfügbare sowie wirtschaftliche, umwelt- und sozialverträgliche Energieversorgung 
sichergestellt werden. Dem Klimaschutz und der weiteren Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen soll durch Energieeinsparung, Energieeffizienz und der weiteren Erschlie-
ßung, den Ausbau und der regionalen Nutzung Erneuerbarer Energien Rechnung getragen 
werden. Die regionale Strom- und Wärmeerzeugung soll auf Erneuerbare Energien umge-
stellt werden. Das o. g. Vorhaben entspricht diesen Programmsätzen. 

Gern. Programmsatz 5.3 (9) Z LEP M-V dürfen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in 
einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienen-
wegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden. Das vorliegende 
PV-Projekt ist auf den vorgegebenen Zielkorridor des LEPs ausgerichtet. Eine geringe Ab-
weichung, die sich aus der Planungskonzeption ergibt, wird aufgrund der sinnvollen städte-
baulichen Gesamtkonzeption raumordnerisch toleriert und mitgetragen. Das Vorhaben ent-
spricht dem vorgenannten Ziel der Raumordnung. 

Die betroffenen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die landwirtschaftliche 
Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 darf nicht in andere Nutzungen umgewandelt wer-
den (vgl. Programmsatz 4.5 (2) Z LEP M-V). Den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, 
dass die betroffenen Böden eine Wertzahl zwischen 24 und 28 aufweisen. Das genannte 
Vorhaben entspricht somit auch diesem Programmsatz. 

Laut der Karte M 1 :250.000 des LEP M-V befindet sich der Vorhabenstandort in einem Vor-
behaltsgebiet Landwirtschaft. Der Programmsatz 3.1.3 (3) LEP M-V ist zu berücksichtigen. 

Bewertungsergebnis 
Der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 4 der Gemeinde Friedrichsruhe ist mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

Abschließender Hinweis 
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nicht vor. Sie gelten nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen 
für das Vorhaben nicht wesentlich ändern. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

(/~q,S+rof!i_, 
Johann Bastrop 
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Landkreis Ludwigslust-Parchim 1 FD 63 1 PF 160220 119092 Schwerin Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim 

Organisationseinheit  
Fachdienst Bauordnung, Straßen- und Tiefbau  

Stadtplanungsbüro Beims  
Ansprechpartnerz.H. Herr Jürgens Herr Ziegler 

Friedensstraße 51 
Telefon Fax19053 Schwerin 
03871 722-6313 03871722-776313 

E-Mail carsten.ziegler@kreis-lup.de 

Aktenzeichen Dienstgebäude Zimmer Datum 
BP 220063 Ludwigslust B 309 17.11 .2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Betrifft: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim zum Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaikanlage am Kannenberg östlich des Ortes 
Friedrichsruhe Dorf' der Gemeinde Friedrichsruhe; Amt Crivitz 

Bezug: Schreiben des Planungsbüros vom 05.10.2022; PE: 07./10.10.2022 
Planzeichnung M 1: 2.000 vom August 2022 
Begründung zum Vorentwurf vom August 2022 einschl. Umweltbericht 
Blendgutachten vom 15.02.2022 
Vorhaben- und Erschließungsplan vom 22.06.2021 
Alternativprüfung vom August 2022 

Die eingereichten Unterlagen zur o.g. Planung der Gemeinde Friedrichsruhe wurden durch Fachdienste  
des Landkreises Ludwigslust-Parchim geprüft.  
Im Ergebnis der Prüfung äußert der Landkreis Ludwigslust-Parchim nachfolgende Anregungen:  

FD 33 - Bürgerservice I Straßenverkehr 

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken. Eine etwaige Blendwirkung auf öffentliche Verkehrswege, auch 
Bahnschienen, sollte geprüft werden. 

Neu geschaffene Verkehrsflächen/Zuwegungen zu den Anlagen und deren Anbindung an das 
vorhandene Straßennetz sind im Vorfeld mit dem zuständigen Straßenbaulastträger/Eigentümer der 
vorhandenen Straßen/Wege und der Verkehrsbehörde abzustimmen. Ggf. ist eine zusätzliche 
(dauerhafte) Beschilderung mit amtlichen Verkehrszeichen erforderlich. Eine Sperrung von bereits jetzt 
vorhandenen, für jedermann zugänglichen Straßen/Wegen bedarf es bei womöglich zukünftigem 
dauerhaftem Ausschluss von öffentlichem Straßenverkehr jeweils eines (Teil)Einziehungsverfahrens (§ 9 
StrWG M-V). 

Das Vorhaben könnte eine Arbeitsstellensicherung im Sinne der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
erforderlich machen. Demnach sind auf oder neben öffentlichen Verkehrsflächen verkehrslenkende und 
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3 
Diese Baudenkmale dürfen in ihrer Substanz und in ihrem Erscheinungsbild nicht erheblich beeinträchtigt 
werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung kann aus denkmalpflegerischer Sicht ausgeschlossen werden. 

2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt: 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Bereich des Vorhabens Blau gekennzeichnete 
Bodendenkmale (siehe beigefügte Karte - rote/blaue flächige bzw. kreisförmige Markierungen). 

Die gekennzeichneten Bodendenkmale sind nachrichtlich in Teil A Planzeichnung zu übernehmen. 
Während der Bauarbeiten ist folgende Hinweise zu beachten und nachrichtlich in den Textteil zu 
übernehmen: 

Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig archäologische Funde und Fundstellen 
(Bodendenkmale) neu entdeckt werden. Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige, ungewöhnliche 
Bodenverfärbungen oder Veränderungen oder Einlagerungen in der Bodenstruktur entdeckt, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder 
Beauftragten des Landesamtes für die fachgerechte Untersuchung in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Die Frist kann jedoch im 
Rahmen des Zumutbaren verlängert werden. 

Eine Beratung zum Umgang mit Bodendenkmalen, insbesondere zur Bergung und Dokumentation 
betroffener Teile der Bodendenkmale, erhalten Sie beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V, 
Dornhof 4/5, 19055 Schwerin. 

Vor Beginn der archäologischen Maßnahmen, jedoch mindestens 14 Tage, ist eine 
Nachforschungsgenehmigung gern. § 12 DSchG M-V durch die ausführende Firma/ Person beim 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern zu beantragen. 

Bauplanung/ Bauordnung 

Keine Bedenken und Hinweise 

Bauleitplanung 

Keine Anregungen/Bedenken 

Straßen- und Tiefbau 

Ohne Stellungnahme 

FD 68 - Umwelt 

Naturschutz 

Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor, eine nachträgliche Abgabe wurde zugesichert. 

Wasser- und Bodenschutz 

Gewässer 1. 
und II. 
Ordnung 

Abwasser Grundwas-
serschutz 

Boden-
schutz 

Anlagen 
wgf. Stoffe 

Hoch-
wasser-
schutz 

Gewässer-
ausbau 

Keine Einwände 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 19.10.22 
Herrmann Herrmann Herrmann Ahrens 

Bedingungen/Au 
fl./ Hinw. laut 
Anlage 

26.10.202 
2 
Krüger 



4 
Ablehnung lt. 
Anlaqe 
Nachforderung 
lt. Anlaqe 

Bodenschutz 

Auflagen: 
Ergeben sich während der Erdarbeiten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die untere 
Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren, um die weiteren Verfahrensschritte 
abzustimmen. 
Eventuell vorhandene Fremdstoffe, Müllablagerungen, etc., die im Zuge der Erdarbeiten freigelegt 
werden, sind einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 
Lagerflächen und Baustellenflächen sind flächensparend herzustellen und bodenschonend zu 
nutzen. 
Die Zwischenlagerung /Bewertung I Verwertung von Böden hat getrennt nach Bodensubstrat zu 
erfolgen. 
Bodenmieten sind nicht zu befahren. 
Beim Einbau mineralischer Abfälle (z. B. Recyclingmaterial) in technischen Bauwerken ist 
nachweislich geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter Beachtung der LAGA 1 zu verwenden. Der 
schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. Bei Z 1.1 Material ist ein Abstand von mindestens 
einem Meter zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand 
einzuhalten. 
Wird außerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen Bodenaushub auf oder in die durchwurzelbare 
Bodenschicht gebracht, sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
bzw. für dort nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-0 der LAGA einzuhalten. Bei der 
Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 70% der Vorsorgewerte einzuhalten 
und es ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahme einzuholen und zu beachten. 
Der schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 
Um den Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes, der Minimierung der Beeinträchtigungen 
der Böden, gerecht zu werden, ist eine bodenkundliche Baubegleitung von Beginn der Vorbereitung 
bis zum Abschluss des Vorhabens von einem Boden-Fachkundigen vornehmen zu lassen. 
Die Dokumentation ist der uBb unverzüglich nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen. 
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Bodenfunktionen der nur vorübergehend in Anspruch 
genommenen Böden durch ggf. Rückbau nicht mehr erforderlicher Befestigungen, Aufbringung 
abgetragenen Oberbodens und Flächenlockerung wiederherzustellen. 

Hinweise: 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich der Erdarbeiten keine schädlichen 
Bodenveränderungen, altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten bekannt. 
Die Verwertung überschüssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder Aufbringen in die 
durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften (insbes. 
§§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz, §§ 10-12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) zu 
erfolgen. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor stofflichen und 
physikalischen Beeinträchtigungen (wie Kontaminationen mit Schadstoffen, Gefügeschäden, Erosion, 
Vernässungen, Verdichtungen, Vermischungen unterschiedlicher Substrate) zu schützen. Ein baulich 
in Anspruch genommener Boden sollte nach Abschluss eines Vorhabens seine natürlichen 
Funktionen wieder erfüllen können. 
Für die bodenkundliche Baubegleitung sind neben der DIN 19731 Ausgabe 5/98 und der DIN 19639 
die Verwendung des BVB-Merkblattes Band 2 - Bodenkundliche Baubegleitung BBB, Leitfaden für 
die Praxis (Bundesverband Boden) und die Arbeitshilfe - Baubegleitender Bodenschutz auf 
Baustellen, Schnelleinstieg für Architekten und Bauingenieure - zu empfehlen. 

Böden mit hoher bis höchster Schutzwürdigkeit gemäß Bodenfunktionsbewertung M-V sollten 
grundsätzlich vor jeglichen baulichen Eingriffen geschützt werden, da sie einen hohen Erfüllungsgrad 
der Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 BBodSchG aufweisen, insbesondere der natürlichen 
Bodenfunktionen. 

1 Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen- Technische Regeln (LAGA M 20 nach 
derzeitigem Stand) 
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Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 160220 | 19092 Schwerin Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim 
als untere Naturschutzbehörde Amt Crivitz  

Für die Gemeinde Zapel Organisationseinheit  
Fachdienst Umwelt Frau Siraf  

PA nur per Mail Ansprechpartner  
Frau Heide Beese 

Telefon 03871 722-6838 Fax 03871 722-77-6838 
E-Mail heide.beese@kreis-lup.de 

Aktenzeichen Dienstgebäude Zimmer Datum 
Ludwigslust C 316 14.02.2023 

Friedrichsruhe B 4, frühzeitige Behördenbeteiligung 

Hier Stellungnahme der UNB, FG Artenschutz 

Sehr geehrte Frau Siraf,  
leider kann ich Ihnen nur die Stellungnahme des Fachgebietes spezieller Artenschutz  
übersenden. Insofern Abstimmungen zum Umweltbericht/ Eingriffsregelung erforderlich sind, bitte  
ich dies direkt mit Frau Damm (03871 722 6818, Mareike.Damm@kreis-lup.de ) vorzunehmen.  
Die verzögerte Bearbeitung bitte ich zu entschuldigen.  

Vorläufige Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz 
(Heide Beese, Tel.03871-722-6838, E-Mail: heide.beese@kreis-lup.de) 

Die eingereichten Unterlagen sind nicht prüffähig, da Belange des speziellen Artenschutzes nicht 
betrachtet wurden. Eine Stellungnahme zum Vorhaben erfolgt, wenn ein Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag vorliegt. Die nachfolgenden Belange sind dabei im weiteren Planverfahren zu 
beachten. 

Ein Vorkommen und eine Betroffenheit von besonders bzw. streng geschützten Arten ist nicht 
von vornherein auszuschließen. Insofern artenschutzrechtliche Verbotsnormen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG betroffen wären und durch Maßnahmen nicht eingehalten werden könnten, stünden 
der Umsetzung des Vorhabens zwingende Vollzugshindernisse entgegen. Daher ist innerhalb 
eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) eine Auseinandersetzung mit den 
artenschutzrechtlichen Belangen nach § 44 BNatSchG vorzunehmen. Die bau-, anlage-, und 
betriebsbedingten Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Arten, eventuell erforderlich 
werdende Maßnahmen sowie die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung sind gegenüber 
der unteren Naturschutzbehörde darzulegen. Hinsichtlich der baubedingten Wirkungen sind 
neben dem eigentlichen Vorhabengebiet auch Baustraßen, erforderliche temporäre Lagerflächen 
sowie Flächen für die Baustelleneinrichtungen in die Betrachtung der artenschutzrechtlichen 
Belange einzubeziehen. 
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RECHNUNGSADRESSE | Rechnungsstelle Landkreis Ludwigslust-Parchim  | Fachdienst … |  Postfach 160220 | 19092 Schwerin | E-Mail: rechnung@kreis-lup.de 

BANKVERBINDUNG |  Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | IBAN: DE28 1405 2000 1510 0000 18 |  BIC: NOLADE21LWL 
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Die artenschutzrechtliche Relevanz ist insbesondere hinsichtlich der nachfolgenden Wirkungen 
zu prüfen 

- Baubedingte Schallemissionen und stoffliche Emissionen im Falle des Vorkommens 
besonders schutzwürdiger bzw. empfindlicher Lebensräume oder Arten 

- Flächeninanspruchnahme durch Modultische für Photovoltaikanlagen und Nebenanlagen 
einschl. Bodenumlagerung und Verdichtung durch Einsatz entsprechender 
Baumaschinen, Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

- Lebensraumentzug für Mittel- und Großsäuger durch die Umzäunung des 
Betriebsgeländes (siehe auch Beeinträchtigung von Wanderwegen) 

- Kollisionen und Beeinträchtigungen von Vögeln durch Drahtverspannungen (insofern 
keine Kabel verlegt werden) 

- Verluste von Nahrungs-/ und Funktionsflächen infolge Teilversiegelung, Beschattung, 
oberflächige Austrocknung durch die Reduzierung des Niederschlagswassers 
unter den Modulen 

- Barrieren/ Beeinträchtigungen von Wanderwegen wandernder Tierarten z.B. durch 
Einzäunungen; 

- Kollisionsgefährdung von Vogelarten oder Insekten durch Spiegelungen an den Modulen, 
- Visuelle Wirkungen des flächigen Erscheinungsbildes mit Entwertung von 

Teillebensräumen von typischen Offenlandvögeln (z.B. Wiesen- und Rastvögel), 
Einschränkung der Bedeutung der Flächen zwischen den Modulen für Bodenbrüter, da 
Module, Zäune etc. als Ansitzwarten u.a. für Greife und Krähenvögel dienen 

- Auswirkungen der Reflexionen, künstlichen Lichtquellen und Erwärmung der Module 

Erfassungen und Kartierungen sind gemäß den üblichen Methodenstandards wie bspw. Südbeck 
et al. oder den in den Hinweisen zur Eingriffsregelung HzE 2018 befindlichen 
Mindestanforderungen an Erfassungen durchzuführen. Reduzierungen des hier genannten 
Kartierumfanges wären plausibel zu begründen. Das Erfassungsgebiet muss die 
Aktivitätsbereiche der geschützten Arten, insbesondere bei Großvogelarten, berücksichtigen. Zu 
beachten sind dabei auch die Horstschutzzonen nach § 23 Abs. 4 Naturschutzausführungsgesetz 
M-V. Aufgrund möglicher baubedingter Auswirkungen ist ein pauschaler 200m Radius für 
Brutvogelkartierungen u.U. nicht ausreichend. Hier sind, wenn entsprechende potentielle 
Lebensräume in der Umgebung vorkommen, auch die Effekt- und Fluchtdistanzen 
störempfindlicher Arten und Greifvögel zur Bestimmung des Untersuchungsraumes zu 
berücksichtigen. Typische Artengruppen, die im Rahmen der Planung von 
Photovoltaikanlagen zu betrachten sind: Vögel, Amphibien, Reptilien, und Säugetiere. In 
Abhängigkeit der vorhandenen/ betroffenen Biotopstrukturen sind die Untersuchungen auf die 
Artengruppen Fledermäuse und Insekten zu erweitern. 

Der Untersuchungsumfang bezüglich der zu betrachtenden Artengruppen ist gesetzlich durch 
§44 Absatz 1 und 5 BNatSchG vorgegeben. Dabei sind die aktuellen, vorhandenen, örtlichen 
Biotopstrukturen, unabhängig von vorhandenen Bauleitplanungen oder anderweitigen 
Genehmigungen zu berücksichtigen. Die Festlegung der Untersuchungsräume sowie die 
erforderliche Intensität der Betrachtungen zu den jeweiligen Artengruppen ergeben sich aus den 
vorhandenen Biotopstrukturen, ggf. vorhandener, aktueller Daten und den vorhabenspezifischen 
Wirkungen. Werden bestimmte Arten/ Artengruppen entgegen den Erwartungen verstärkt 
festgestellt, sind die Untersuchungsumfänge bei Bedarf entsprechend anzupassen. 

Die faunistischen/ floristische Erfassungen sind dem zu erstellenden Artenschutzfachbeitrag 
unter Angabe der einzelnen Kartiertage, der Witterungsbedingen, Dauer der Erfassung, 
Darstellung der Punktdaten nachvollziehbar als Anlage beizufügen. Die Übersendung der 
Kartierdaten als shape- dateien wird seitens der UNB begrüßt. 
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Begründung: 
„Die gemäß § 2 Abs. 3 BauGB gebotene Ermittlung des Arteninventars kann sich auf die 
voraussichtlich dauerhaft der Verwirklichung des Bauleitplans entgegenstehenden 
artenschutzrechtlichen Hindernisse beschränken und ihre Untersuchungstiefe hiernach 
ausrichten. Auf eigene Erkundungen vor Ort durch Begehung des Untersuchungsraums kann in 
der Regel nicht verzichtet werden, wenn der mit der Bebauungsplanung verbundene Eingriff in 
das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt erheblich ist und zahlreiche (stark) 
gefährdete streng oder besonders geschützte Arten betroffen sind.“ (2.Leitsatz Hamburgisches 
Oberverwaltungsgericht 2. Senat, 2019 2 E 8/17.N) 

Die artenschutzrechtliche Prüfung ist in Anlehnung an den Artenschutzleitfadens M-V 
vorzunehmen. Dabei sind die Formblätter des Artenschutz- Leitfadens zu verwenden: 
http://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf 

CEF- und Ausgleichsmaßnahmen mit bodenrechtlichem Bezug sind im Text Teil B hinreichend 
zu erläutern, eindeutig zu benennen, verbindlich festzusetzen und in der Planzeichnung A 
darzustellen. Vermeidungsmaßnahmen sind hinreichend zu erläutern, eindeutig zu benennen 
und in den Text Teil B mind. als Hinweis aufzunehmen. 

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung und die damit verbundenen Maßnahmen sind 
nicht als Empfehlungen zu verstehen, sondern als naturschutzrechtliche Erfordernisse verbindlich 
in den Bebauungsplan zu übernehmen. Insofern erforderlich sind aus naturschutzfachlicher Sicht 
notwendige, jedoch nach Baurecht nicht verbindlich festsetzbare Maßnahmen vertraglich oder 
über Baulasten gesondert zu regeln. 

Nähere Hinweise zum Artenschutz, insbesondere auch zu PV- Anlagen, sind den publizierten 
Arbeitshilfen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie zu den 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten u.a. unter 

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf 
zu entnehmen.  

Datenabfragen zum Vorkommen besonders bzw. streng geschützter Arten oder Anfragen zur  
Bereitstellung digitaler Daten sind beim Landesamt für Natur Umwelt und Geologie (LUNG M-V)  
zu stellen.  
Digitale Daten, wie z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete und Hinweise auf Artvorkommen  
(Rasterdarstellung) können über https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php eingesehen werden.  
Diese Datenlage ist jedoch nicht als vollständig anzusehen.  

Bauzeitenbeschränkungen 
Bauzeitenbeschränkungen, die im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung als zwingend 
notwendig angesehen werden, um Belange des Bundesnaturschutzgesetzes einzuhalten, 
können nicht im Nachgang, ohne vorherige artenschutzrechtliche Prüfung, geändert werden. 
Es ist z.B. meist nicht zielführend im AFB eine grundsätzliche Bauzeitenbeschränkung von 
Oktober bis Ende Februar festzulegen, um damit eine „Nichtbetroffenheit“ einer Vielzahl von 
Artengruppen feststellen zu können. Die artenschutzrechtliche Prüfung ist somit auf einen 
realistischen Bauzeitraum abzustellen. Daher ist es notwendig, sich im AFB gezielt mit 
betroffenen Arten auseinanderzusetzen und effiziente, ökologisch wirksame 
Vermeidungsmaßnahmen, ggf. Vergrämungsmaßnahmen für bestimmte Bauzeiträume 
festzulegen. Diese sind bereits im AFB nachvollziehbar und detailliert darzustellen. Dabei sind 
die konkreten Voraussetzungen und Erfordernisse, welche durch die ökologische Baubegleitung 
umzusetzen sind, im AFB zu benennen und artenschutzrechtlich zu bewerten. 
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Ausweichen von Arten in angrenzende Lebensräume 
Ein Ausweichen eventuell betroffener Arten auf andere Biotope kann nicht angenommen werden, 
da ohne faunistische Nachweise davon auszugehen ist, dass diese potentiellen Reviere bereits 
besetzt sind. Der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt 
nicht ein, solange deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin- heißt 
ununterbrochen- erfüllt wird (§44 Abs. 5 BNatSchG). 
Diese Einschränkung in der Gesetzgebung führt in der Planungspraxis häufig dazu, dass ohne 
vertiefte Prüfung das Vorhandensein von Ausweichmöglichkeiten für viele Arten pauschal 
angenommen wurde. Insbesondere bei stenotopen, gefährdeten Arten ist ein „Ausweichen“ in 
vermeintlich freie Habitate kaum valide prognostizierbar. Aus Gründen der Planungssicherheit ist 
gerade bei solchen Arten ansonsten davon auszugehen, dass alle vorhandenen Habitate bereits 
besiedelt sind. Folgerichtig könnte der durchgehende Erhalt der ökologischen Funktion für diese 
Arten nur durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen – continuous ecological 
functionality-measures) sichergestellt werden (Quelle: NUL 08/2012). 

Eingriffsregelung und Artenschutz 
Für besonders geschützte Arten, die nicht europarechtlich geschützt sind, gelten die 
artenschutzrechtlichen Verbote für zugelassene Eingriffe und Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen nicht (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG). Die Berücksichtigung des Artenschutzes 
erfolgt bei diesen Arten jedoch im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung (vgl. § 
18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB). Insofern ein Vorhaben als „zugelassener 
Eingriff“ gilt, sind demnach faunistische Belange aller anderen, national geschützten Arten im 
Rahmen der Bearbeitung der Eingriffsregelung (siehe u.a. Hinweise zur Eingriffsregelung, Anlage 
1, Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften) zu betrachten und insofern erforderlich über 
Auflagen oder Maßnahmenfestlegungen im Bebauungsplan zu berücksichtigen. 

Ausgleichsmaßnahmen an Verkehrsanlagen 
Flächen zwischen Verkehrsanlagen- hier die Gleisanlagen- und Photovoltaikanlagen sind aus 
artenschutzfachlicher Sicht nicht als Ausgleichsmaßnahmen geeignet und werden somit nicht 
anerkannt. 
Aufgrund vorhandener Lärmemissionen, daraus entstehender Effekt- und Fluchtdistanzen von 
Vogelarten haben straßennah angelegte Flächen nur ein sehr geringes Aufwertungspotenzial 
und sind somit auch nicht geeignet durch PVA verursachte Inanspruchnahme von Habitaten von 
Vogelarten der Feldflur auszugleichen. Weiterhin würde sich das Tötungsrisiko für einige Arten 
bei einer Aufwertung und nachfolgender Besiedlung der Flächen erhöhen. 
Garniel belegt die verminderte avifaunistische Bedeutung der von Flächen im Abstand von 100 m 
zu Autobahnen mit dem Verweis auf (Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, Ergebnis des 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens FE 02.286/2007/LRB „Entwicklung eines 
Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die 
Avifauna“ der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2010). Danach nimmt bei über 30.000 Kfz/ 24h 
die Habitateignung für zahlreiche Brutvögel in einem Bereich von 100 m Abstand zum 
Fahrbahnrand um 80% ab. 

Eine Ansiedlung z.B. von Bodenbrütern ist zwar überwiegend unwahrscheinlich generell würde 
sich das Kollisionsrisiko für die sich ansiedelnden Tiere gegenüber einer intensiven 
ackerbaulichen Nutzung jedoch erhöhen. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass die Fläche 
verstärkt von Greifvögeln als Nahrungshabitat aufgesucht wird, da der Anteil an Kleinsäugern 
gegenüber der bisherigen Ackernutzung zunehmen könnte. Daher wäre ggf. auch für Greifvögel 
eine Erhöhung des Tötungsrisikos zu prognostizieren. 
Garniel (Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr) führt u.a. hierzu aus, dass Vogelhabitate im 
nahen Umfeld der Straße zu einer überdurchschnittlichen Wechselhäufigkeit der Vögel über die 
Straße führen können und das Vogelschlagrisiko über das durchschnittliche Maß verschärft 
werden kann. 
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Hinsichtlich der Eignung für Ausgleichsmaßnahmen ist u. a. ausgeführt: 
„Die Ergebnisse des FuE-Vorhabens „Vögel und Lärm“ (Garniel et al. 2007) zeigen, dass die 
ersten 100 m vom Fahrbahnrand Vögeln aller Arten eindeutig suboptimale Lebensbedingungen 
bieten. Dieses gilt auch für Singvogelarten, die zwar dort in stellenweise hoher Dichte 
vorkommen, jedoch nach aktuellen Wissenstand einen herabgesetzten Bruterfolg haben. Bei 
Verkehrsmengen über 10.000 Kfz/24h ist der Streifen von 0 bis 100 m vom Fahrbahnrand für die 
Entwicklung von hochwertigen Ausgleichslebensräumen für Vögel grundsätzlich nicht geeignet… 
Für Vogelarten mit besonders hoher Kollisionsgefährdung sind Ausgleichsmaßnahmen im 
Wirkraum des Vorhabens in der Regel nicht sinnvoll, es sei denn, dass Kollisionen mit 
Fahrzeugen durch spezielle Maßnahmen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden können... (Garniel, S 74 f, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr). Auf weitere 
Ausführungen S. 74 ff sei an dieser Stelle lediglich verwiesen. 

Eine ähnliche Konstellation ist an Gleisanlagen zu erwarten. 

Es ist daher zu prüfen, welche Bewirtschaftung dieser Flächen die Bedeutung als Brut- und 
Nahrungshabitat einschränken kann, um eine Erhöhung des Kollisionsrisikos zu vermeiden. 
Seitens der UNB wird empfohlen eine landwirtschaftliche Nutzung (vorzugsweise ackerbaulich) 
auf diesen Flächen fortzuführen. 

Reihenabstände, Pflegezeitpunkte der Modulzwischenflächen, Wartungstätigkeiten 
Mit der extensiven Pflege der Modulzwischenflächen sollen, neben der Eingriffsminderung, auch 
regelmäßig artenschutzrechtliche Konflikte, die durch das Vorhaben entstehen können gelöst 
werden. Die im Allgemeinen zu erwartenden positiven Auswirkungen auf das Arteninventar sind 
jedoch an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. 

Der Abstand zwischen den Modulen sowie die Aufständerungshöhe ist entscheidend für die 
Nutzung und Ansiedlung von Brutvögeln und anderen Arten (siehe z.B. Studie „Gewinne für die 
Biodiversität des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft e.V. (bne), 2019“). 

Danach kann eine Annahme als Brutplatz erst bei Reihenabständen der Module von 4 bis 5 m 
angenommen werden. Dieser Abstand wäre dann auch im Bebauungsplan festzusetzen. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Feldlerchen ein ausgeprägtes 
Meideverhalten zu Vertikalstrukturen zeigen. In der Literatur sind Abstände z.B. zu Waldflächen 
von 60 bis 220 m (in Abhängigkeit der Ausprägung und Höhe) dokumentiert (siehe u.a. https://ffh-
vp-info.de/FFHVP/. 

Folglich können CEF- Maßnahmen für Verluste von Brutrevieren wertgebender, gefährdeter 
Vogelarten (z.B. Ortolan, Feldlerche) erforderlich werden, welche wiederum im Text Teil B 
konkret festzusetzen sind. Dabei sind die Anforderungen der Art an ihre Lebensräume zu 
beachten. 

Neben dem Verzicht des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind weiterhin 
Mahdzeitpunkt und der Abtransport des Mahdgutes relevant. Unter Berücksichtigung der HzE ist 
eine Mahd/ Beweidung erst ab 01.07. zulässig, wenn die Flächen als eingriffsmindernd anerkannt 
werden sollen. Damit soll die Brut von Bodenbrütern geschützt sowie das Blühen und Aussamen 
von Pflanzen gefördert werden. Sind besonders geschützte Reptilien auf den Flächen relevant, 
ist das Pflegeregime (z.B. Technik und Mahdhöhe) entsprechend anzupassen. 

Erfahrungsgemäß kollidiert dieser Mahdtermin jedoch regelmäßig mit der Wartung und möglicher 
Beeinträchtigung der Solarmodule und eine deutlich frühere Mahd wird notwendig. Es muss 
daher eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass diese eingriffsmindernde Maßnahme 
erfolgreich umgesetzt werden kann. Dies ist - auch unter Berücksichtigung der konkreten 

Seite 5 von 6 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/


 

    
 

          
      

 
        
      

     
 

      
          

       
   

     
       

     
        

 
        

 
          
        

     
 

         
        

         
         

   
 
 
 

  
        

         
      

       
 
 

       
      

       
        

           
  

 
      

 
  
  

 
   

  
   

 
 

örtlichen Bodenverhältnisse der UNB nachvollziehbar nachzuweisen. Art und Weise der Pflege 
der Flächen sind dazu hinreichend konkret darzulegen. 

Weiterhin ist nachvollziehbar darzulegen und festzusetzen, wie die Einhaltung der Mahd- bzw. 
Pflegetermine sowie der Abtransport des Mahdgutes (insbesondere unter den PV-
Modulen) gewährleistet werden sollen (Monitoring/ Risikomanagementmaßnahmen). 

In diesem Zusammengang sind ebenfalls hinreichend detaillierte Darlegungen zur tatsächlichen 
Wartung der Photovoltaikanlage (z.B. Angaben von Betreibern von PV- Anlagen zu Art und 
Weise sowie Häufigkeit der Frequentierung der Flächen zwischen den PV- Modulen) und deren 
Auswirkungen auf die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Entwicklungsziele dieser 
Flächen erforderlich. Erfahrungsgemäß werden die PV-Modulzwischenflächen bei 
Wartungstätigkeiten befahren und müssen jederzeit auch befahrbar sein. Dies bewirkt ggf. eine 
frühere Mahd, potentiell regelmäßige Störungen und folglich eine Verringerung der Bedeutung 
der Flächen als Lebensraum für Flora und Fauna. 

Eine Anrechenbarkeit als eingriffsmindernde Wirkung gemäß HzE ist zu prüfen. 

Die Einschätzung in der Begründung, dass durch die Extensivierung im Bereich der PV-Anlagen 
die Bedingungen der Habitate für Brutvogelgemeinschaften wesentlich verbessert werden, ist 
daher fachlich fundiert zu prüfen, darzustellen und zu begründen. 

Eine frühere Mahd kann im Einzelfall lediglich im Rahmen der 2 jährigen Entwicklungspflege 
nach Abstimmung mit der UNB erfolgen. Dann wären die Flächen unmittelbar vor der Mahd 
durch eine ÖBB zu untersuchen, um das Vorkommen von Bruten auszuschließen. Werden 
Bruten festgestellt, sind diese Bereiche großzügig von der Mahd auszunehmen, bis das 
Brutgeschäft beendet ist. 

Gehölze 
Zwischen vorhandenen Gehölzen und geplanten Photovoltaikmodulen ist ein Abstand von 30 m 
einzuhalten. Bei der Planung von Anpflanzungen sind ebenfalls entsprechende Abstände zu den 
Photovoltaikmodulen zu berücksichtigen. Hinreichende Abstände sind erforderlich, um spätere 
Fällungen aufgrund von Verschattungen etc. zu vermeiden. 

Baugruben sind regelmäßig zu kontrollieren. Vorgefundene Tiere (insbesondere Amphibien, 
Reptilien oder Säugetiere) in den Baugruben/ Baufeld sind zu bergen und so in geeignete 
Habitate zu verbringen, dass ein Einwandern in das Baufeld und somit eine Tötung der Tiere 
ausgeschlossen wird. Baugruben sind abends so abzudecken, dass keine Tiere hineinfallen 
können. Alternativ sind Ausstiegshilfen (breite Bretter o.ä). über Nacht in den Baugruben 
anzubringen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

gez. Heide Beese 
SB spez. Artenschutz 
Dieses Schreiben gilt ohne Unterschrift. 
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Vorhabenbezogener 8-Plan Nr. 4 „Photovoltaikanlage am Kannenberg östlich des Ortes 
Friedrichsruhe Dorf" der Gemeinde Friedrichsruhe 

Ihr Schreiben vom 10. Oktober 2022 

Nach Prüfung der mir übersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Träger 
öffentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung: 

1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 

Die vorgelegten Unterlagen wurden aus landwirtschaftlicher Sicht geprüft. landwirtschaftliche 
Belange sind berührt. 

Es ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in der Flur 5 der Gemarkung Friedrichsruhe geplant. Der Geltungsbereich dieses 
B-Planes umfasst eine Gesamtgröße von 12 ha. Es sollen Ackerflächen des Feldblocks 
DEMVLI096AD40098 in Anspruch genommen werden. Die Bodenpunkte betragen zwischen 
24 und 28. Das Plangebiet ist mit einem geringfügigen Anteil von 0,5 ha in der weitesten 
Ausdehnung mehr als 110 m von der Bahnstrecke Schwerin - Parchim entfernt. 

Aus Sicht der Raumordnung des Landes verstoßen PV-FFA auf Ackerflächen grundsätzlich 
gegen die Ziele bzw. Grundsätze der Raumordnung. Entsprechend dem Landesraument-
wicklungsprogramm M-V 2016 sollen PV-FFA nur auf Konversionsflächen, versiegelten 
Flächen, Deponieabschnitten oder endgültig stillgelegte Deponien oder aber auf Ackerland in 
einem 11 O m breiten Streifen beiderseits von Autobahnen und Schienenwegen zulässig sein. 
Das Ackerland soll weniger als 20 Bodenpunkte haben. Es ist zu klären, ob die geringfüge 
Überschreitung ein Zielabweichungsverfahren erforderlich macht. 

Boden ist der wichtigste Produktionsfaktor der Landwirtschaft. In den umliegenden Gemeinden 
werden mehrere Biogasanlagen betrieben, die auf die Erzeugung von Biomasse als lnputstoff 
angewiesen sind. Auch die dadurch erzeugte Energie zählt zu den erneuerbaren Energien. 

Hausanschrift: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Telefon: 0385 I 588 66000 
Bleieherufer 13 Telefax: 0385 I 588 66570 
19053 Schwerin E-Mail: poststelle@staluwm.mv-regierung.de 

Allgemeine Datenschutzinformation:  
Der Kontakt mit dem StALU Westmecklenburg ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden  
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.stalu-mv.de/Service/Datenschutz/.  
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Durch den Entzug von Fläche für die Errichtung und den Betrieb der PV-FFA kommt es zur 
Verknappung von Anbauflächen. Die Verknappung von landwirtschaftlichen Nutzflächen hat 
Einfluss auf das Pachtpreisniveau und damit auf den wirtschaftlichen Erfolg der 
ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebe. 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 

Als zuständige Behörde zur Durchführung von Verfahren zur Neuregelung der 
Eigentumsverhältnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und 
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das Plangebiet im Bereich des 
Bodenordnungsverfahrens Friedrichsruhe befindet. Bedenken werden aber nicht geäußert. 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 

3.1 Naturschutz 

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2 
Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer 
Naturschutzbehörden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prüfen. 

3.2 Wasser 

Gewässer erster Ordnung gern. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zuständigkeit werden nicht 
berührt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftl ichen Bedenken 
bestehen. 

3.3 Boden 

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger 
Straße 12, 18273 Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und 
Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. Entsprechende Auskünfte 
aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. 

Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus durch Sie schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt , sind Sie auf Grundlage von § 2 des 
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen. 

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

Im Planungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung befinden sich keine 
Anlagen , die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) genehmigt oder 
angezeigt wurden. Eine Betroffenheit ist daher nicht gegeben. 

Im Auftrag 

/~
Anne Schwanke 
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Bearbeitet von: Herrn S. Herr  
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Friedrichsmoor, den 14. Oktober 2022E-Mail: m.juergens@archi-stadt.de 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 „Photovoltaikanlage am Kannenberg 
östlich des Ortes Friedrichsruhe Dorf" der Gemeinde Friedrichsruhe 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
Ihre Schreiben vom 10.10.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Jürgens,  

das Forstamt Friedrichsmoor ist für die Bearbeitung oben genannter Vorhaben in 
forstlichen Belangen hoheitlich zuständig. 
Nach Sichtung der Unterlagen stelle ich fest, dass die Ziele des oben genannten 
Bebauungsplanes der Gemeinde Friedrichsruhe nicht in Konflikt mit forstlichen 
Belangen treten können. 
Ich stimme dem Vorhaben zu. 
Die Ausweisung des Geltungsbereiches ist in einem Abstand von mehr als 30 Metern  
zur nächstgelegenen Waldfläche vorgesehen. Somit wird den Forderungen des§ 20  
Landeswaldgesetz Mecklenburg - Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung und  
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 in ausreichendem Maße Genüge getan. Zu einer  
Flächeninanspruchnahme von Wald oder sonstigen Grundstücken im Eigentum der  
Landesforst M-V kommt es nicht.  
Die Kompensationsmaßnahmen werden im Rahmen des noch aufzustellenden  
Umweltberichtes dargestellt, sodass hierzu noch keine Einschätzung aus  
forsthoheitlicher Sicht getroffen werden kann.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  

Q(/-
Christian Lange  
Forstamtsleiter  

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150 
- Anstalt des öffentlichen Rechts E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058 
17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 
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